
(4) Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber und der Erfinder 
genießen den Schutz des Staates.

Artikel 20

(1) Die Kunst ist frei.

(2) Das kulturel le Leben sowie die Bewahrung und Vermittlung des 
kulturellen Erbes werden gefördert. In den Haushalten des Bun
des, der Länder und der Träger der Kommunalautonomie sind die 
dafür erforderlichen Mittel vorzusehen.

Artikel 21

(1) Jeder Bürger hat das gleiche Recht auf politische Mitgestal
tung. Die Verfassung und die Gesetze gestalten aus, wie das Recht 
unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter ausgeübt wird.

(2) Jeder Bürger hatmitvollendetem 18. Lebensjahrdas Recht, an 
allgemeinen, gleichen, freien, geheimen und direkten Wahlen zur 
Volkskammer, zu den Landtagen und den Kommunalvertretungen 
teilzunehmen und in sie gewählt zu werden. Ausländer und Staa
tenlose mit ständigem Wohnsitz haben Wahlrecht auf kommuna
ler Ebene.

(3) Jeder Bürger hat den gleichen Zugangzu öffentlichen Ämtern. 
Das gleiche Recht steht für die kommunale Ebene den in Absatz 2 
Satz 2 genannten Personen zu. Die Rechtsstellung der Angehöri
gen des öffentlichen Dienstes, die hoheitliche Befugnisse aus
üben (Beamte), ist gemäß den Funktionsanforderungen einer 
bürgernahen Verwaltung durch Gesetz zu regeln.

(4) Jeder, dessen Rechte und Belange durch die öffentliche 
Planung von Vorhaben, insbesondere von Verkehrswegen und 
-anlagen, Energieanlagen, Produktionsstätten und Großbauten 
betroffen werden, hat das Recht auf Verfahrensbeteiligung. Das
selbe Recht haben Zusammenschlüsse von Betroffenen.

(5) Jeder hat das Recht, sich einzeln und in Gemeinschaft mit 
anderen mit Anregung, Kritik und Beschwerde an jede staatliche 
Stelle zu wenden. Es besteht Anspruch auf Gehör und begründeten 
Bescheid in angemessener Frist.
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